
64 | Südasien 2/2019

Indien

Die Änderung ist eine der er-
sten gewichtigen Entschei-
dungen, die der neue In-

nenminister Amit Shah, langjähriger 
Adjutant von Premierminister Naren-
dra Modi, getroffen hat. Sie bestärkt 
die Linie einer auf Exklusion ausge-
richteten Politik, wie einige Kommen-
tatoren sie nach dem Erdrutschsieg 
der BJP befürchten. Grund für die-
se Furcht sind die drakonischen Be-
stimmungen und Ausführungen zur 
Feststellung der Staatsbürgerschaft in 
Assam. Dort werden auf der Grundla-
ge des NRC seit mehr als einem Jahr-
zehnt „Ausländer“ ausgeforscht, iden-
tifiziert und in Haftlager geschickt. 

Dafür sind die Ausländertribunale 
verantwortlich, die im Jahr 2005 auf 
der Grundlage des nationalen Auslän-
dergesetzes (Foreigners Act) von 1946 
eingerichtet wurden. In Assam sind 
derzeit 100 solcher Tribunale tätig. 
Die Unionsregierung will nun uni-
onsweit 1000 weitere einrichten.

Haftzentren für  
Ausländer/-innen

Die in Assam ansässigen Tribuna-
le erhalten Informationen von der 
Grenzpolizei, der Wahlkommission, 
wenn Unstimmigkeiten bei einem 
Wähler oder einer Wählerin auftra-

ten und dem Staatsbürgerschaftsre-
gister NRC. Die Tribunale fordern 
dann die als mutmaßliche Auslän-
der identifizierten Personen auf, sich 
zu erklären und die Rechtmäßigkeit 
ihres Aufenthaltes zu beweisen. Ein-
mal für schuldig befunden, werden 
die „Ausländer“ fast immer in Ge-
fangenenlager geschickt, da eine Ab-
schiebung nach Bangladesch man-
gels einer formellen Vereinbarung 
mit Dhaka nicht möglich ist.

Ausländertribunale überall
Innenminister Amit Shah pflegt seine Klientel

Angshuman Choudhury

Das indische Innenministerium hat am 30. Mai 2019 die Ausländerregelung (Foreigners 
(Tribunals) Order) von 1964 dahingehend geändert, dass das ganze Land nun unter das 
umstrittene Regime der Ausländertribunale fällt. Bislang gab es diese gerichtsähnlichen 
Tribunale nur im Bundesstaat Assam, um Einwanderer aus dem benachbarten Bangladesch 
über das National Register of Citizens (NRC) zu identifizieren und gegebenenfalls 
festzustellen, ob sich die Person legal in Assam aufhält. Auch das grundsätzliche Recht, 
Tribunale einzusetzen, war bislang der Unionsregierung vorbehalten. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass die Ausweitung der Ausländertribunale auf ganz Indien 
weitreichende Konsequenzen für Einwanderer und Flüchtlinge haben wird.

Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt 
die Politik, illegal eingereisten Personen 
keine indische Staatsbürgerschaft auszu-
stellen und sie abzuschieben.
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Obwohl die Tribunale rechtlich ge-
rechtfertigt sein mögen, gehen sie 
in der Realität selektiv gegen An-
gehörige sprachlicher Minderhei-
ten in Assam vor, hauptsächlich ge-
gen Bengalen (sowohl Muslime als 
auch Hindus). Lokale Hilfsorgani-
sationen der bengalischen Zivilge-
sellschaft geben an, dass die meisten 
Inhaftierten in den Straf lagern ben-
galischsprachige Hindus und Mus-
lime sind. In jüngerer Zeit nahm 
die Grenzpolizei den pensionierten 
und mit einem Verdienstorden aus-
gezeichneten Hauptmann der indi-
schen Armee, Mohammad Sanaul-
lah, fest. Er wurde als „Ausländer“ 
deklariert und in ein Internierungs-
lager gesteckt. Er kam zwar zehn 
Tage später gegen Kaution frei. Der 
Fall spiegelt jedoch die Absurdität 
des Verfahrens zur Feststellung der 

Staatsbürgerschaft wider. Andere 
mussten ins Straf lager, nicht weil sie 
sich illegal in Assam aufgehalten hat-
ten, sondern weil sie nicht alle Doku-
mente beibringen konnten, die zum 
Beweis der indischen Staatsbürger-
schaft notwendig sind.

Völkerrechtswidrige Praxis

Mehrere internationale Organisatio-
nen und Expert(inn)en haben Beden-
ken gegen die Ausländertribunale ge-
äußert. Im Juni 2018 schrieben drei 
Menschenrechtsbeauftragte der Ver-
einten Nationen in einem Brief an die 
damalige Außenministerin Sushma 
Swaraj: „Bengalische Muslime sind 
nach wie vor unverhältnismäßig stark 
von den Feststellungen der Auslän-
dertribunale betroffen. Die meisten 
Personen waren aufgefordert worden, 
ihre Staatsbürgerschaft nachzuwei-
sen, obwohl sie nicht über die dafür 
erforderlichen Mittel verfügen.“1 

Die Tribunale sind für ihre schiere 
Willkür berüchtigt. Schuldsprüche 
werden häufig aus technischen Grün-
den gegen die „Ausländer“ gefällt, 
einfach um von der Regierung fest-
gelegte Fristen einzuhalten. Zum Teil 
wurden Verfahren ohne die physische 
Anwesenheit der Beklagten durchge-
führt. In anderen Fällen wurden Ur-
teile gegen indische Staatsbürger/-in- 
nen gefällt, um Geld zu erpressen – so 
eine interne Untersuchung durch ei-
nes der Tribunale im September 2018. 
Schließlich unterliegen die Betroffe-
nen der sogenannten Beweislastum-
kehr, das heißt, sie müssen die Recht-
mäßigkeit ihres Aufenthaltes selber 
nachweisen. Dies widerspricht einem 
elementaren Grundsatz einer demo-
kratisch verfassten Justiz.

Statt nun die Unzulänglichkeiten und 
Willkür der Tribunale abzuschaffen 
und die Praxis zu verbessern, weitet 
die jüngste Verordnung des Innen-

Ein Gebäude eines Ausländertribunals.
Bild: HT
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ministeriums die unkontrollierten 
Befugnisse der Tribunale noch aus. 
Eine der neu hinzugefügten Klau-
seln stattet die Ausländertribunale 
aus mit der „Befugnis, ihr eigenes 
Verfahren zu etablieren, um eine ra-
sche und fristgerechte Bearbeitung 
der Fälle zu regeln.“ Die neue Ände-
rung räumt den Richtern der Tribu-
nale ebenso ein, Rechtsmittel der Be-
troffenen zuzulassen oder abzulehnen, 
je nach Zulässigkeit. Und was zulässig 
ist, entscheidet wiederum der gleiche 
Richter. Dies bedeutet, dass den Tri-
bunalen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, das Verfahren, die Beweisauf-
nahme und eventuelle Beweisanträge 
im eigenen Ermessen zu entscheiden. 

Auch der Oberste Gerichtshof Indi-
ens (Supreme Court) hat bislang nur 
dann in die Verfahrenspraxis der 
Tribunale eingegriffen, um die Uni-
ons- und Landesregierung in Assam 
zu ermahnen, die Urteile der Tri-
bunale effektiver umzusetzen und 
mehr Ausländer/-innen abzuschie-
ben. Im März 2019 rüffelte ein Se-
nat des Obersten Gerichtshofs unter 
der Leitung des Chief Justice (Ober-
ster Richter) Ranjan Gogoi die Re-
gierungen der Union und von Assam, 
sie würden sich nicht genug küm-
mern um „das Problem der Aggressi-
on von außen in Form illegaler Ein-
wanderung anzugehen.“ Dies lässt 
auch den Schluss zu, die Tribunale 
sollten deutlich mehr verdächtige 
Ausländer/-innen verurteilen, inhaf-
tieren und deportieren, als dies der-
zeit der Fall ist.

Anfang April 2019 hatte derselbe 
Richter Gogoi damit gedroht, ein 
Strafverfahren gegen den Büroleiter 
beim Chief Minister von Assam, 
Alok Kumar (Chief Secretary), ein-
zuleiten, weil dieser vorgeschlagen 
hatte, Gefangene, die sich seit min-
destens fünf Jahren in Haft befin-
den, nach Vorlage von Bürgschaften 
und Biometrie freizulassen. Obwohl 
der erwähnte Senat einen Monat spä-
ter die bedingte Freilassung von Per-
sonen genehmigte, die für drei oder 

mehr Jahre inhaftiert waren, ist das 
generelle Herangehen des Gerichts 
äußerst beunruhigend. Umso mehr, 
wenn zukünftig Ausländertribunale 
im ganzen Land eingerichtet sind 
und in der Logik des Supreme Court 
die Zahl der Schuldsprüche und Aus-
weisungen ansteigen wird.

Die Lage in den Haftzentren

Laut einer Stellungnahme der Uni-
onsregierung vor dem Obersten Ge-
richtshof im Februar 2019 waren 938 
Personen in sechs Haftlagern in As-
sam untergebracht. Die Tribunale 
hatten 823 von ihnen als Ausländer 
eingestuft. Offensichtlich befinden 
sich also mindestens 115 der Inhaf-
tierten ohne jegliche Verurteilung in 
Haft. Ähnlich wie in vielen Inter-
nierungslagern der Welt werden As-
sams Internierungslagern systema-
tische Menschenrechtsverletzungen 
und verfassungswidrige Praktiken 
nachgesagt. Es ist nicht ungewöhn-
lich, dass ein Häftling in einem die-
ser Lager jahrelang ohne Aussicht 
auf ein Gerichtsverfahren oder ei-
nen Rechtsbeistand schmort. Derzeit 
wird ein großes, eigenständiges Inter-
nierungslager gebaut. In einer von der 
Nationalen Menschenrechtskom-
mission Indiens unterstützten Studie 
für den Zeitraum 2017-18 erläuterte 
der bekannte Menschenrechtsakti-
vist Harsh Mander ausführlich die 
unmenschlichen und restriktiven Be-
dingungen, unter denen verurteilte 
„Ausländer/-innen“ in diesen Lagern 
festgehalten werden.2

Im Fall von Sanaullahs Inhaftierung, 
der gegen Kaution freigelassen wur-
de, gab das ehemalige indische Ar-
meemitglied zu Protokoll, dass ihn 
selbst die schwierigsten militärischen 
Aufgaben in seiner Dienstzeit nicht 
auf das vorbereiten konnten, was er 
im Inhaftierungslager erleben muss-
te. „Sie nennen es ein Haftzentrum, 
aber es ist ein Gefängnis. Jeder weiß 
im Gefängnis, wie viele Jahre er oder 
sie für ein bestimmtes Verbrechen 
einsitzen muss. In den Haftanstalten 

weiß das niemand und auch nicht, 
wie ihr Schicksal aussehen wird“.

Im Jahr 2018 wurden mehrere To-
desfälle in der Haft gemeldet, da-
runter Selbstmorde, die von lokalen 
Forschern direkt mit dem NRC-
Prozess, den Gerichtsurteilen und 
den Haftlagern in Verbindung ge-
bracht wurden. Die neue Verord-
nung des Innenministeriums lässt 
befürchten, dass solche Gefangenen-
lager zur neuen Normalität werden 
könnten. Eine irritierende Vorstel-
lung für Indien, einer langen Haft 
ohne Gerichtsverfahren durch offi-
zielle Handlungen staatlicher Insti-
tutionen ausgesetzt zu sein. 
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